
Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Eilenburg für das Haus-
haltsjahr 2014 

 
Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemo) in der 
jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 04.03.2014 mit Be-
schluss Nr. 10/2014 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird: 
im Ergebnishaushalt mit dem 
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 22.116.220 € 
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 22.812.005 € 
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
(ordentliches Ergebnis) auf ./. 695.785 € 
 
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen  
(Sonderergebnis) auf 0 € 
 
Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf ./. 695.785 € 
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf 0 € 
- Gesamtergebnis auf ./. 695.785 € 
 
im Finanzhaushalt mit dem 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit 21.870.070 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 21.722.605 € 
Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des 
Ergebnishaushaltes als Saldo der Gesamt- 
Beträge der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 147.465 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investi- 
tionstätigkeit auf 5.276.070 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investi- 
tionstätigkeit  4.511.250 € 
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf 764.820 € 
 
Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag 
als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder 
-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit 
und dem Saldo der Gesamtbeträge der Ein- 
zahlungen und Auszahlungen aus Investitions- 
tätigkeit auf 912.285 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzie- 
rungstätigkeit auf 0 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finazie- 
rungstätigkeit auf 1.013.600 € 
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit auf ./. 1.013.600 € 



Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen 13.100 € 
Saldo aus Finanzierungsüberschuss oder 
-fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als 
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf ./. 88.215 € 
festgesetzt. 
 
 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 0 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, 
wird auf 1.455.800 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden darf, wird auf 3.500.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt: 
für die land- und forstwirtschaftlicher Betrieb  
(Grundsteuer A) auf 300 v. Hundert 
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  400 v. Hundert 
Gewerbesteuer auf 400 v. Hundert 
 

§ 6 
 
Ergänzend zu den gesetzlichen Regelungen werden folgende Deckungsvermerke festge-
setzt: 
Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personalaufwendungen. 
Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Aufwendungen für Abschreibungen. 
Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und 
bauliche Anlagen. 
Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Aufwendungen für Bewirtschaftung des unbewegli-
chen Vermögens (Konto 4241). 
 

§ 71 
Sperrvermerk 

 
Für Maßnahmen des Finanzhaushaltes, die durch Fördermittel gegenfinanziert werden, 
wird eine Haushaltssperre festgelegt, bis die Förderung durch den Fördermittelgeber bes-
tätigt wurde. Diese Maßnahmen dürfen erst begonnen werden, wenn die Fördermittelbe-
scheide vorliegen. Erst nach der Bewilligung der beantragten Fördermittel kann diese 
Haushaltssperre durch den Oberbürgermeister aufgehoben werden. 
 

                                                            
1 Die Satzung wurde am 28.03.2014 im Amtsblatt der Stadt Eilenburg und des Landkreises Nordsachsen Nr. 

6/14 öffentlich bekannt gemacht. 


